AUF EIN WORT

Rechenstunde

Wofür zahlen Sie Ihre Miete, oder besser, wofür haben Sie sie 2010 gezahlt? 

Von dem Teil Betriebskosten bleibt nichts, aber auch gar nichts übrig. Eigentlich könnten Sie wie die Kosten für Ihren Stromverbrauch auch die Kosten für Wasser direkt an den ZWA Hainichen, die Hausversicherung direkt an die Allianz, die Grundsteuer direkt an die Stadt Flöha oder die Hausmeisterkosten direkt an die Hausmeisterfirma zahlen. Nur die sind alle zu bequem, Ihnen direkt eine Rechnung zu schicken. Die schicken Ihre Rechnung lieber an die Genossenschaft. Damit schieben sie die sonst bei Ihnen anfallenden Verwaltungskosten zur Genossenschaft und wenn weder Miete noch Betriebskosten bezahlt werden, fehlt das Geld nicht bei denen, sondern bei der Genossenschaft, weil die ja immer pünktlich zahlt.

Aber da ist ja noch die Nettokaltmiete, also das was Sie neben der Betriebskostenvorauszahlung an Miete noch bezahlen. Von jeweils 100 € Miete gehen über 50% an die Banken (56 € für Zins und Tilgung). Rund 5 € entfallen auf Betriebskosten leerer Wohnungen. 11 € fallen auf Lohn- und Lohnnebenkosten incl. der für Sozialarbeit an. Knapp 4 € werden für typische Verwaltungskosten incl. der Anwalts- und Gerichtskosten bei Miet- und Räumungsklagen benötigt. Rechnerisch verbleiben 24 € für Reparaturen einschließlich der Sanierung und Modernisierung ganzer Häuser. Die Tatsache, dass wir dafür 32 € ausgegeben haben, war nur durch einen neuen Kredit bei einer Bank möglich. Sonst hätten wir das Haus Anton-Günther-Str. 6 nicht sanieren können. Dennoch ist all unsere finanzielle Kraft in erster Linie darauf gerichtet, mehr Kredite zurück zu zahlen als neue aufzunehmen. Anhand der o.g. Zahlen ist das sicherlich für alle nachvollziehbar.      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beschlüsse zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 11. Juni 2011

Lag es nun an der Tatsache, dass die Versammlung am Pfingstsamstag stattfand, oder ist es dem allgemein zu beobachtenden Desinteresse zuzuschreiben, dass trotz immer wieder vom Vorstand initiierter Aufrufe, doch die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung zur Information über die wirtschaftliche Situation der Genossenschaft zu besuchen, so wenige Mitglieder anwesend waren. Sind es wirklich nur Skandale und Katastrophen, die Ihr Interesse noch wecken können? Nun, wir, der Vorstand, tun alles dafür, dass es diese auch in Zukunft nicht geben möge. Daher bleibt uns nur, Sie an dieser Stelle über die zur Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse zu informieren.

Beschluss 01/2011: Die Mitgliederversammlung beschließt gemäß § 59 GenG, dass der Prüfungsbericht des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes zum Jahresabschluss 2009 vom 1. Oktober 2010 durch Verlesen des zusammengefassten Prüfungsergebnisses zur Kenntnis genommen wird.

Beschluss 02/2011: Die Vorstandsmitglieder haben die Geschäftsführung mit Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters erledigt. Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Beschluss 03//2011: Der Aufsichtsrat hat die ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaft und mit Umsicht im Interesse der Genossenschaft auf der Grundlage der Satzung und der Geschäftsordnung erfüllt. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

Beschluss 04/2011: Die Mitgliederversammlung stellt den ungeprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 38.464.065,14 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 471.433,06 € fest. Der Jahresüberschuss ist in voller Höhe der gesetzlichen Rücklage zuzuführen.

Beschluss 05/2011: Die Mitgliederversammlung bestätigt den Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2010.

Beschluss 06/2011: Die Mitgliederversammlung bestätigt den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Hausmeisterfirma zum 1. Juli gewechselt

In unserer WG-Information I/2011 hatten wir darüber informiert, dass der Vorstand auf Grund vieler Probleme im Herbst 2010, insbesondere jedoch im Winter, die Hausmeisterleistungen zum 1. Juli 2011 neu ausschreiben will. Auch wenn durch einen personellen Wechsel beim Immobilienservice Deutschland die Zahl akuter Probleme wieder abgenommen hat, haben wir uns Angebote von acht Hausmeisterfirmen erbeten. Sieben Firmen bewarben sich durch Angebotsabgabe. Die besten drei Firmen wurden zu Details der Arbeitsorganisation und der Ausstattung mit Technik befragt. Danach hat sich der Vorstand entschlossen, die Hausmeisterleistungen an die Fa. Liebscher & Partner die  als regionales Unternehmen bisher im Raum Chemnitz, Mittweida und Frankenberg tätig ist, zu vergeben. 

Wir hoffen, dass mit dieser Veränderung eine für Sie als Mieter spürbare Verbesserung bei den Hausmeisterleistungen verbunden ist.      

Betreuerin für nicht kommerzielle Leistungen wieder da

Leider wird es immer schwerer für unseren Partner GSQ, vom Arbeitsamt für die Betreuung unserer älteren Mitglieder geeignete Ein-Euro-Jobber vermittelt zu bekommen. Zum einen werden auf Druck der Regierung derartige Jobs in ihrer Zahl ständig reduziert, zum anderen ist auch nicht jeder Ein-Euro-Jobber für eine derartige Tätigkeit geeignet. Das war der Grund, weshalb wir seit Anfang des Jahres keine derartige Betreuung mehr anbieten konnten. Um so glücklicher sind wir, ab Juni Frau Monika Sachse zur Betreuung wieder zur Verfügung zu haben. Bitte haben Sie keine Scheu, wenn Sie die Hilfe gern in Anspruch nehmen möchten. Diese ist nach wie vor kostenfrei, deckt jedoch aus rechtlichen Gründen nicht den kommerziellen Betreuungsbedarf, den die Sozialträger oder auch private Sozialdienste anbieten, ab. Bei Bedarf melden Sie sich bitte direkt bei der GSQ in Flöha oder in unserer Geschäftsstelle. 

Termin für Fachvortrag vormerken!

Als Dipl.-Phys. Winfried Bothur vor zwei Jahren seinen Fachvortrag zum Thema „Heizkosten sparen und behaglich wohnen“ in unserer Geschäftsstelle hielt, war der Raum bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn, wer überdurchschnittlich hohe Heizkosten im Vergleich zu ähnlich gelagerten Wohnungen in seinem Block hat, macht etwas falsch. Was er möglicherweise falsch macht, ist aus dem Vortrag von Herrn Bothur zu erfahren. Wir haben uns daher entschlossen, diesen wirklich interessanten Vortrag für unsere Mitglieder am Dienstag, dem 13.09.2011 um 17 Uhr im Beratungsraum unserer Geschäftsstelle (EG) noch einmal anzubieten. Wenn Sie vor zwei Jahren die Möglichkeit nicht nutzen konnten, sollten Sie sich diesen Termin unbedingt vormerken!

Sondertarif Strom von „optimalgrün“ für unsere Mieter

Der Genossenschaft liegt ein Angebot des Stromlieferers „optimalgrün“ vor, das jeder Mieter für sich prüfen und in Anspruch nehmen kann. Der Tarif „Exklusiv-Öko-Charity-Strom M 24“ teilt sich in einen jährlichen Verbrauch bis 1500 kWh bzw. über 1500 kWh. Entscheidend ist Ihr tatsächlicher Verbrauch. Für einen jährlichen Verbrauch bis 1500 kWh werden monatliche Grundgebühren in Höhe von 6,90 € und ein Arbeitspreis von 21,90 Cent/kWh berechnet. Übersteigt Ihr jährlicher Verbrauch die 1500 kWh, dann beträgt der monatliche Grundpreis 2,99 € und der Preis pro kWh 22,90 Cent. Mieter, die sich für das Angebot interessieren, melden sich bitte in unserer Geschäftsstelle. Hier erhalten Sie entsprechende Informationsunterlagen.

Urteil Bundessozialgericht

Erhalten Empfänger von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) von ihrem Jobcenter eine Möbel-Erstausstattung für ihre Wohnung, müssen sie akzeptieren, dass ein Fernseher nicht dazu gehört. Das Jobcenter ist nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (Az. B14 AS 75/10) nicht zur Übernahme der Kosten für einen Fernseher verpflichtet. Dieser ist nach Ansicht der Kasseler Richter Bundessozialgerichts für eine geordnete Haushaltsführung nicht erforderlich. Zwar werde in 95 Prozent aller Haushalte ein Fernseher genutzt, der sei aber weder ein Einrichtungsgegenstand noch ein Haushaltsgerät. Eine Erstausstattung beziehe sich nur auf Gegenstände zur Abdeckung grundlegender Bedürfnisse (Aufenthalt, Schlafen und Ernährung). Was für Freizeit-, Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse ausgegeben werde, sei mit dem Regelsatz abgedeckt. Das Gericht verwies aber darauf, dass Hartz-IV-Bezieher für die Anschaffung solcher Konsumgüter beim Jobcenter ein Darlehen beantragen können

Bauernmärkte und Hoffeste
Wer gern Bauernmärkte und Hoffeste besucht, dem sei die Internetseite des Vereins für Direktvermarktung Sachsen www.direktvermarktung-sachsen.de empfohlen. Beispiele:
Am 10.09.2011 veranstaltet der LPV Mulde-Flöha e.V. in Breitenau einen Bauernmarkt.
Am 2. und 3.10.2011 findet in Stollberg auf dem Hauptmarkt der Stollberger Bauernmarkt statt.
Am 3,12,2011 veranstaltet die Landgut Chursdorf GbR den 1. Weihnachtlichen Schlemmermarkt in Chursdorf bei Penig. Das sind nur drei von über dreißig Veranstaltungen in Sachsen!


